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Die Wiener Sicherheitswache 
im Jahr 1938 
Ihre nationalsozialistische Gleichschaltung und die 
Verurteilung der Mitverantwortlichen 
Teil 2 

Im ersten Teil dieses Beitrages (Schembor 2019) wurden die Auswirkungen der natio­
nalsozialistischen Machtergreifung 1938 auf die Wiener Polizeibeamten beschrieben, 
die, wenn gegen sie Anzeigen vorlagen, von eigenen Untersuchungskommissionen über­
prüft und, falls sie gegen Nationalsozialisten vorgegangen waren, gemaßregelt wurden. 
Nach Kriegsende wurden wiederum führende Mitglieder dieser Kommissionen, selbst 
Wiener Polizeibeamte, festgenommen und angezeigt. Im vorliegenden zweiten Teil 
werden die Volksgerichtsprozesse, die gegen die Mitglieder der Untersuchungskommis­
sionen geführt wurden, beschrieben. Erst damit erhält man Einblick in den Umfang der 
während der nationalsozialistischen Herrschaft getroffenen Maßregelungen. Die Urteile 
der Volksgerichte fielen höchst unterschiedlich aus und zeigten auf, dass die Gesetze 
zur Ahndung der nationalsozialistischen Verbrechen zu stark auf die Mitgliedschaft 
in der NSDAP und SS abgestellt waren und dem Gesetzgeber offenbar nicht bewusst 
war, dass Polizeibeamte wegen der zu geringen Mitgliederzahl dazu angehalten waren, 
NS-Organisationen beizutreten. Erschwerend kam hinzu, dass nicht alle Ver urteilten 
makellose Nationalsozialisten waren und sie für die Gleichschaltung der Polizeibeamten 
zwar mit-, aber nicht endverantwortlich waren. 

Friedrich Wilhelm 
Schembor, 
Bibliothekar i.R. 

c. die Ahndung der kom missionen f ü r d ie Poli zeibea mten 
nAtionAlSoziAliStiSchen tätig gewesenen Hof rat Emil Michall, 
Verbrechen Dr. Johann Zimmermann, Robert Dörfler, 

Joha n n Nader u nd A nton Landstei ner 
Das Volksgericht Wien zeigen, dass vier dieser fünf Angeklagten 
Das Volksgericht Wien beim Landesge- 1880 oder 1881 geboren wurden und zwi­
r icht f ür Strafsachen Wien nah m seine schen 1905 und 1908 ihren Dienst bei der 
Arbeit im August 1945 auf und wickelte Polizei begonnen hatten, also zur Zeit der 
insgesamt 52.601 Verfahren ab. Von den nationalsozialistischen Machtüber nahme 
13.561 a ngek lag t en Per sonen w u rd e n 57 oder 58 Jahre alt waren und seit min­
6.701 schu ldig gesprochen u nd d avon destens dreißig Jahren ihren Polizeidienst 
28 Personen zum Tod und 20 Personen zu versahen. Michall und Dr. Zimmer mann 
lebenslanger Haft ver urteilt, 25 Todesur- hatten Jus studiert, Dörfler war Absolvent 
teile wurden tatsächlich vollstreckt.1 einer Infanteriekadettenschule, Nader und 

Die vorliegenden Volksgerichtsakte ge- La ndsteiner hat ten nu r Vol ksschulbil­
gen die als Mitglieder der Untersuchungs- dung. 
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Die Ur teile fielen, wie gezeigt werden 
wird, sehr unterschiedlich aus. Michall 
wurde in allen Punkten freigesprochen. 
Dörfler starb vier Monate, nachdem ihm 
die A n klagesch r if t über reicht worden 
war, im Gefangenenhausspital, Dr. Zim­
mermann wurde zu vier Jahren schweren 
Kerkers verurteilt und nach zwei Jahren 
u nd acht Monaten beding t entlassen. 
Nader wurde zu sieben Jahren schweren 
Kerkers verurteilt und nach mehr als vier 
Jahren unter Nachsicht der Reststrafe ent­
haftet. Die Beschwerdekommission hob 
später das Urteil auf, worauf das Verfah­
ren eingestellt wurde. Landsteiner wurde 
zu einem Jahr schweren Kerkers verurteilt 
und saß die Haftzeit ab. Seine Witwe er­
reichte bei der Beschwerdekommission die 
Auf hebung des Urteils. 

Volksgerichtsprozesse bezüglich 
Gleichschaltung der Polizeioffiziere 

a) gegen Emil Michall 
Michall, der noch in der Nacht der Macht­
ergreifung das Bundeskanzleramt gegen 
die heranströmenden Nationalsozialisten 
zu schützen hatte, war aus Mangel an 
Wiener nationalsozialistischen Polizeibe­
amten von Berlin aus zum Vorsitzenden 
der Untersuchungskommission über jene 
Wiener Polizeioffiziere bestimmt worden, 
die „nicht die Gewähr dafür boten, jeder­
zeit rückhaltlos für den nationalsozialis­
tischen Staat einzutreten“2 . 

Oberstleut nant Johan n Slunsk y warf 
Michall in seiner Anzeige vom 4. April 
1946 vor, sich gerühmt zu haben, den ihm 
vom damaligen Generalinspektor Dr. Manda 
gegebenen Befehl, mit Waffengewalt die 
Demonstrationen der Nationalsozialisten 
zu verhinder n, nicht befolgt zu haben. 
Weiters habe Michall die beabsichtigte 
Bewaffnung der Arbeiter durch Bundes­
kanzler Schuschnigg im Einver nehmen 
mit Manda hintertrieben. Außerdem habe 

er Slunsky beschuldigt, mit dem Säbel auf 
Personen eingeschlagen und keine weite­
ren Erhebungen veranlasst zu haben, weil 
drei illegale Angehörige der Berittenen 
diese Aussage gemacht hatten.3 

Die Anklage warf Michall vor, von der 
NSDAP als „Altparteigenosse“ anerkannt 
worden zu sein und bei der Registrierung 
unrichtige Angaben gemacht zu haben. 
Außerdem habe er 1938 Dr. Rudolf Manda 
durch Denunziation bewusst geschädigt. 
Als Vorsitzender des Untersuchungsaus­
schusses habe er es an der notwendigen 
Objektivität mangeln lassen und den Ein­
wendungen Slunskys kein Gehör geschenkt, 
obwohl er wusste, dass die Anschuldi­
gungen unwahr waren. Gegenüber seinen 
früheren Berufskollegen habe er ein be­
sonders verwerfliches Verhalten gezeigt, 
da er sich mit den unzulänglichen Erhe­
bungen des Dr. Zimmer mann beg nügt 
hatte.4 Michall konnte sich in der Ver­
handlung nicht genau an den Fall Slunsky 
erinnern, wusste aber jedenfalls, dass er 
ihn an Dr. Zimmermann verwiesen hatte.5 

Auch Dr. Alois Kühhas6 in Berlin habe 
zwei Mal für Slunsky interveniert, gegen 
den jedoch in Berlin nicht nur politische 
Bedenken vorlagen.7 

Oberst Franz Grüll, der am 12. März 1938 
von seinem Posten enthoben worden war, 
warf Michall vor, er habe in der gehäs­
sigsten und härtesten Weise gegen die Offi­
ziere entschieden, konnte jedoch als Zeuge 
keine konkreten Beschuldigungen vorbrin­
gen. Er warf ihm jedoch vor, dass er § 4 Be­
rufsbeamtenverordnung (BBV) in härtester 
Weise angewandt habe und behauptete, dass 
dieser Paragraf nur anzuwenden war, wenn 
in gehässiger Weise gegen Nationalsozia­
listen vorgegangen wurde, obwohl es im 
Gesetz eindeutig heißt, § 4 gelte für alle dort 
beschriebenen Beamten, vor allem aber für 
Beamte, die gehässig aufgetreten waren!8 

Entlastungszeugen lobten Michall, weil 
er sich bei der Reichsstatthalterei für sie 
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mit Erfolg eingesetz t hatte, verdank ten 
ihm die Wiederaufnahme des Verfahrens9 

oder entscheidende Hilfe als rassisch Ver­
folgte.10 

In der Hauptverhandlung vom 22. Juli 
1948 w iederholten Slu nsk y u nd G r ü ll 
ihre Beschuldigungen. Slunsky schilderte, 
dass ihm im Jahr 194711 das Lager Tivoli 
unterstanden sei und er zum damals neu 
eingeliefer ten Michall gesagt habe: „Im 
Jahre 1938 hätten Sie sich wohl nicht ge­
dacht, dass Sie einmal so hier stehen wür­
den; das nur, weil sie 1938 nicht Mensch 
geblieben sind.“12 Michall war nämlich zu­
nächst am 2. Mai 1947 mit Genehmigung 
der britischen Militärregierung in das La­
ger Tivoli überstellt worden, bevor er am 
22. Mai 1947 in das Gefangenenhaus I des 
Landesgerichtes für Strafsachen eingelie­
fert und am 7. Juli 1947 in das Gefange­
nenhaus II überstellt wurde.13 Am 11. Juli 
1947 wurde Michall gegen Gelöbnis auf 
freien Fuß gesetzt. 

Gr üll behauptete, er habe sich erst in 
seiner Eingabe an den Chef der Deutschen 
Polizei, Heinrich Himmler, im Jahr 1940 
direkt zu den Anschuldigungen äu ßer n 
können, da er erst in diesem Jahr erfahren 
hatte, wessen man ihn beschuldigte. An­
dererseits hatte er aber bereits am 10. Juli 
1938 angegeben, dass ihm Dr. Zimmer­
mann vorgehalten habe, bei seinem Ein­
schreiten bei den Gräbern der justifizierten 
Nationalsozialisten auf dem Zentralfried­
hof und bei verschiedenen dort vorgekom­
menen Nazidemonst rationen un kor rekt 
vorgegangen zu sein. Grülls Erwiderung, 
er habe sich streng an die Dienstaufträge 
gehalten, habe Dr. Zimmermann nicht gel­
ten lassen und gesagt: „Schämen Sie sich, 
Sie waren ein Schurke“, was dieser be­
stritt. Nach Grülls eigener Aussage liefen 
gegen ihn ca. 35 Anzeigen!14 

Bei der Hauptverhandlung am 22. Jän­
ner 1949, in der Michall in allen Punkten 
freigesprochen wurde, stellte das Gericht 

fest, dass Michall f ü r die Geschäftsord­
nung und Verfah rensweise der „Säube­
rungskommission“ und für etwaige Nach­
lässigkeiten ihres Erhebu ngsorgans und 
Berichterstatters Dr. Zimmer mann nicht 
verantwor tlich gemacht werden kön ne. 
Auch das Verbrechen der Denunziation 
sei nicht gegeben gewesen, da Michall die 
Schädig ungsabsicht best r it t u nd Hof rat 
Dr. Manda, „wie sich aus seiner Zeugen­
aussage ergibt, am 15. August 1938 schon 
lange im K Z, daher sozusagen ein toter 
Man n [war] , den weiter z u schäd igen 
eigentlich sinnlos war“15. Manda hatte als 
Zeuge erklärt, dass Michall keinen solchen 
Befehl erhalten habe, weil „von einem 
Waffengebrauch gar keine Rede war und 
uns ein solcher als erfahrene Polizisten bei 
diesen an sich leichten Kundgebungen auch 
gar nicht in den Sinn gekommen wäre“16 . 

b) gegen Dr. Johann Zimmermann 
Laut eigenen Angaben hatte Dr. Zimmer­
mann zwischen 1930 und 1933 der NSDAP 
lediglich kleinere Geldbeträge gespendet. 
Im Som mer 1938 habe ih m ein „Par tei­
mann“ eröffnet, dass er Parteigenosse sei, 
worauf er Ende 1938 eine rosa Mitglieds­
kar te und später ein rotes Mitgliedsbuch 
mit einer eingetragenen Mitgliedschaft 
seit 1930 erhalten habe.17 Nach den Akten 
der NSDAP war Dr. Zimmermann wegen 
seiner nationalsozialistischen Einstellung 
vom Dienst eines Referenten im General­
inspektorat der Bundessicherheitswache in 
den Journaldienst versetzt worden und hatte 
deshalb von der Wiedergutmachungsstelle 
der NSDAP eine Entschädigung erhalten. 
Er war als radikaler Nationalsozialist und 
Freund des ehemaligen Polizeipräsidenten 
Leo Gotzmann vorgemerkt.18 Es war auch 
davon die Rede, dass er seit 1933 im ille­
galen Nach r ichtendienst t ätig gewesen 
war, was ihm jedoch trotz umfangreicher 
Erhebungen und Zeugenbefragungen nicht 
nachgewiesen werden konnte.19 
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Als Mitglied der Untersuchungskommis­
sion hatte Dr. Zimmermann die Aufgabe, 
angezeigte, als Nichtnationalsozialisten 
bekannte Oberstleutnante und Oberste20 

zu ver nehmen, jedoch nicht über deren 
Maßregelung zu entscheiden. Im Sommer 
1938 musste er mit dem reichsdeutschen 
Polizeimajor Stolze vom Hauptamt der 
Schutzpolizei Berlin nach Dachau fahren, 
um die dort inhaftier ten Wiener Sicher­
heitswachebeamten zu ver nehmen. Wie 
er behauptete, waren für die meisten Fälle 
keine Unterlagen vorhanden und die An­
zeigen so allgemein gehalten, dass er mit 
ihnen nichts anfangen konnte. Überhaupt 
habe er in Dachau nur zwei Stunden21 Zeit 
gehabt und nur drei oder vier Einvernah­
men durchführen können. 

Einer der Einver nom menen war der 
frühere Kommandant der Bundessicher­
heitswache in Stey r, Stabsr it t meister 
Anton Täubler, der mit dem ersten Öster­
reicher-Transport in das KZ Dachau ge­
bracht worden war und dort bis 27. August 
1941 verbleiben musste. Obwohl man ihm 
nur vorwerfen konnte, pflichtgemäß gegen 
die Terrorakte verübende NSDAP einge­
schritten zu sein, wurde er kurz darauf aus 
dem Polizeidienst entlassen.22 Ein anderer 
Einvernommener war Major Emil Kristen, 
der sich vom 2. April 1938 bis 6. Februar 
1940 in Dachau befand und am 1. Februar 
1939 aus dem Polizeidienst fristlos ent­
lassen worden war. K risten wurde nach 
eigener Aussage von Dr. Zimmermann in 
ruhiger und anständiger Form verhört. Ob 
Dr. Zimmermann mit seiner Dienstentlas­
sung etwas zu tun hatte, konnte Kristen 
nicht sagen.23 

Oberst Johann Schmid war am 24. Mai 
1938 nach Dachau eingeliefer t und dort 
von Dr. Zimmermann über elf Beschuldi­
g u ngen einver nom men worden, wobei 
Sch mids Verantwor t ung „in sage und 
schreibe drei bis vier Zeilen Maschinschrift“ 
zusammengefasst wurde. Dr. Zimmermann 

erklärte brüsk, nicht mehr Zeit zu haben 
und außerdem sei ihm Schmid als ordent­
licher Nazigegner bekannt. In der Volks­
gerichtsverhandlung brachte Schmid vor, 
dass Dr. Zi m mer man n wiederholt im 
Dienst in volltr unkenem Zustand ange­
troffen und deshalb aus der Sicherheits­
wache ausgeschieden worden war.24 

Dem Oberstleutnant Theodor Nossberger 
hielt Dr. Zimmermann vor, dass er 1936 
bei der Ankunft des Reichsaußenminis­
ters von Neurath gegen jene Nationalso­
zialisten auf der Ringstraße und in der 
Leopoldstadt, die Kaffeehäuser demo ­
lier ten, mit Gummik nüppeln vorgehen 
ließ. Als Nossberger dies bestritt, erklärte 
Dr. Zimmermann, dass die Meldung von 
einem Nationalsozialisten stamme und ein 
solcher nie lüge! Nossberger wurde mit 
halbem Ruhegenuss pensioniert.25 

Als Major Josef Vogt eine Präzisierung 
der zu rasch vorgetragenen Anschuldigun­
gen verlangte, war nte ihn Dr. Zimmer­
mann mit den Worten „Vogt, es gibt ja 
noch ein Dachau“ und wies entlastende 
Angaben mit der Feststellung „ein Deut­
scher lügt nicht“ zurück. Vogt wurde mit 
einer 25-prozentigen Kürzung pensioniert.26 

Im Prozess warf die Anklage Dr. Johann 
Zimmermann u.a. vor, dass er in der Ver­
botszeit der NSDAP und am 1. Oktober 
1937 der SS-Polizei-Standarte Gr uppe 
Schulgasse beigetreten war und aus poli­
tischer Gehässigkeit und unter Ausnützung 
dienstlicher Gewalt Menschen in einen 
qualvollen Zustand versetzte und sie in ih­
rer Menschenwürde beleidigte.27 Er wurde 
schuldig gesprochen, als Illegaler Hand­
lungen aus besonders verwerflicher Gesin­
nung dadurch begangen zu haben, dass er 
1938 als Untersuchungsführer die Verant­
wortung angeblich politisch belasteter Poli­
zeioffiziere entweder gar nicht oder nur 
sehr lässig aufgenommen und sich in ab­
fälliger Weise über sie geäußert hatte, wie 
z.B. gegenüber Schmid als einen im KZ be­

http:beleidigte.27
http:pensioniert.26
http:pensioniert.25
http:sagen.23
http:entlassen.22
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findlichen Berufskameraden, dessen Bitte 
er mit der Äußerung abschlug, keine Zeit 
zu haben, da er wissen musste, dass diese 
Polizeioffiziere als pflichtgetreue Offiziere 
d ie Befeh le ausf ü h ren mussten, wobei 
nicht einmal behauptet werden kon nte, 
dass sie diese Befehle in irgendeiner Weise 
übersch r it ten hätten. Er w u rde zu vier 
Jahren schweren Kerkers, zum Ersatz der 
Kosten des Strafverfahrens und Strafvoll­
zuges und z um Verfall des Ver mögens 
verurteilt. Die Vorhaft vom 22. Juni 1945 
bis 22. Juli 1946 wurde eingerechnet. Am 
22. Februar 1948 wurde Dr. Zimmermann 
nach Verbüßung von zwei Jahren und acht 
Monaten bedingt entlassen.28 Weitere Ge­
suche u m Nachsicht aller Rechtsfolgen 
wurden abgelehnt29, so auch ein Gnaden­
gesuch vom 17. August 1950, in dem er er­
klärte, dass ihm bei der Wiederaufnahme 
in die Partei 1938 auf Grund einer Gefäl­
ligkeitsbescheinig u ng die Mitgliedszeit 
seit dem ersten Beitrit tstag angerech net 
worden sei. Im Frühjahr 1939 sei er mit 
vielen Kollegen in die Polizeidirektion zur 
Untersch r if tsleist u ng beorder t worden, 
um nach einem Erlass von Himmler einen 
seinem Polizeidienstgrad entsprechenden 
SS-Angleichungsdienstgrad zu erhalten. 
Das Gesuch wurde vom Justizministeri­
um mit Bescheid vom 18. Dezember 1950 
abgewiesen.30 Auch ein weiterer Antrag 
auf Wiederaufnahme des Verfahrens vom 
4. Juni 1952 wurde vom Volksgericht ab­
gelehnt.31 Die Verurteilung wurde erst mit 
der Amnestie 1957 getilgt.32 

Volksgerichtsprozesse bezüglich 
Gleichschaltung der Mannschafts­
dienstgrade 

a) gegen Robert Dörfler 
Der 1880 geborene Rober t Dörf ler trat, 
wie er betonte, aus ideellen Gründen am 
1. April 1933 der NSDAP bei. Am 2. Juli 
1933 w urde er des Dienstes als Polizei­

oberstleutnant enthoben und am 1. Feber 
1934 pensionier t. Laut Dörfler wegen an­
geblicher nationalsozialistischer Gesin­
nung, aber wie Polizeirat Dr. Otto Moravec 
meinte, wegen Morphinismus.33 

Das am Tag nach der nationalsozialis­
t ischen Macht über na h me dem soeben 
ernannten nationalsozialistischen Polizei­
präsidenten34 überreichte Gesuch um Wie­
dereinstellung war erfolgreich und Dörfler 
w u rde z u m Vorsitzenden der Untersu­
chungskommission bei den Mannschafts­
dienstgraden der Wiener Polizei bestellt 
und zum Oberst bef örder t. Nach seiner 
Pension ier u ng aus Altersg r ü nden 35 am 
1. April 1939 betätigte er sich weiterhin 
für die NSDAP. Er wirkte zuletzt als Orts-
g r uppen leiter der G r uppe Hüt teldor f 36 

und führte bis zum Einmarsch der Roten 
Ar mee eine aus zehn Parteigenossen be­
stehende Volkssturmgruppe.37 Am 9. Feb­
r uar 1945 hatte Dör fler den 69-jäh r igen 
praktischen Arz t Dr. Hein rich Ten nen­
baum, der bei einem Großangriff mit sei­
ner Gat tin den öffentlichen Luf tschutz­
raum im Brauhaus Hütteldorf aufgesucht 
hatte, mit den Worten: „Sie sind Jude, wo 
haben Sie Ihren Stern, verlassen Sie sofort 
den Luf tschutz rau m“ h i nausgewor fen. 
Auch Tennenbaums arische Gattin durf­
te nicht bleiben, so dass die beiden unter 
ärgstem Flakbeschuss und Bombenregen 
den Heimweg antreten mussten. Tennen­
baum erhielt eine Vorladung zur Verneh­
mung am 6. März 1945 in der Wiener Ge­
stapo-Zentrale am Morzinplatz 4, die er mit 
Hilfe seines Rechtsanwaltes Dr. Michael 
Stern38 bis zum Kriegsende hinausschie­
ben konnte.39 Es wurde daher Dörfler im 
Volksger ichtsprozess vorgeworfen, aus 
politischer Gehässigkeit und Rassenhass 
Dr. Tennenbaum und seine Gattin in ihrer 
Menschenwürde gekränkt und beleidigt zu 
haben. Er habe als Or tsgr uppenleiter im 
Februar 1945 bereits wissen müssen, dass 
jede Anzeige gegen einen Juden, die ihn 
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in Verbindung mit der Gestapo brachte, 
für diesen die Gefahr nach sich zog, in ein 
Konzentrationslager verschleppt und dort 
vergast oder zu Tode gequält zu werden.40 

Dörfler wurde am 18. April 1945 in poli­
zeilichen Gewah rsam genom men u nd, 
wie schon im ersten Teil dieses Beitrages 
beschrieben41, mehr mals verlegt, ehe er 
schließlich am 5. April 1946 in das Ge-
f ängnis des Landesger ichtes überstellt 
wurde.42 

Durch die von Dörfler geleitete Diszipli­
narkommission w urden von den r u nd 
3.500 Mannschaftsdienstgraden der Wie­
ner Polizei ca. 600 politisch gemaßregelt,43 

wobei er sich von nationalsozialistisch ein­
gestellten Beamten auch die Namen von 
den Gegnern innerhalb der Kollegenschaft 
geben ließ, deren Amtshandlungen fest­
stellte, betroffene Nationalsozialisten be­
fragte und gegen die so belasteten Beam­
ten Disziplinarverfahren einleitete.44 Eine 
vermutete Anzeige der beiden Bezirksin­
spektoren Georg Schätz und Peter Sanz 
machte Dörf ler für seine erste Pensio­
nierung verantwortlich, sodass beide im 
März 1938 außer Dienst gestellt und im 
Mai 1938 befragt wurden, ob sie oder sonst 
wer von den Sicherheitswachebeamten 
der Abteilung Josefstadt wegen Dörflers 
nationalsozialistischer Einstellung dem 
Christlichsozialen Nationalratsklub be­
richtet hatten. In Wirklichkeit hatte sich 
Sanz lediglich beim Generalinspektorat 
über die durch das Verhalten Dörflers her­
vorgerufenen Zustände auf dem Kommis­
sariat Josefstadt beschwert.45 

Revierinspektor Alois Günschl war von 
Ende Mai bis November 1938 sechzehn 
Mal vor die Untersuchungskommission 
geladen worden, die ihm fälschlicherweise 
vorwarf, 1932 einen SA-Mann grundlos 
in den Arrest gebracht zu haben. Dörfler 
beschimpfte Günschl damals als Gauner, 
Verbrecher u nd St rolch. Da Gü nschl 
Niederschriften über für ihn völlig aus 

der Luft gegriffene Vorfälle nicht unter­
schrieb, wurde er innerhalb einer halben 
Stunde drei oder vier Mal aus dem Ver­
handlungssaal geworfen und nach fünf bis 
zehn Minuten wieder hereingerufen. Da er 
dabei nicht mit erhobener Hand und laut 
mit „Heil Hitler“ grüßte, wurde er wieder 
des Saales verwiesen. So ging das sechs 
Monate hindurch. Dörfler drohte, Günschl 
in Dachau „Zeit zum Nachdenken“ zu ge­
ben. Günschl wurde am 12. Jänner 1939 
fristlos entlassen und nach neun Mona­
ten mit einem fünfzigprozentigen Ruhe­
bezug mit dem Bemerken in den Ruhe­
stand versetzt, dass die Entlassung nicht 
z u Recht best ü nde.46 Revier i nspek tor 
Lanzersdorfer, der sich geweiger t hatte, 
gegen Günschl auszusagen, wurde von 
Dörfler aus Leibeskräften angeschrien, als 
„Nazifresser“ bezeichnet und schließlich 
auf einen anderen Dienstposten versetzt.47 

Rayonsinspektor Emil Kart war ein Ge­
schädigter, der sich der Polizei bereits am 
15. April 1945 wieder zur Dienstleistung 
zur Verfügung gestellt hatte. Kurze Zeit 
nach der Machtergreifung der National­
sozialisten waren ihm Dinge vorgeworfen 
worden, welche sich nie zugetragen hat­
ten. Am 20. Oktober 1938 verbot ihm der 
kom missarisch zum Polizeipräsidenten 
von Wien bestellte Dr. Otto Steinhäusl das 
Tragen der Uniform und das Betreten von 
Polizeieinrichtungen, weil er sich nicht 
so aufgeführt habe, wie es der national­
sozialistische Staat vorschreibe. Dörfler 
wiederum warf ihm das eine Mal vor, ein 
„Schwarzer“ und dann wieder ein „Roter“ 
zu sein. Kart wurde mit 31. Jänner 1939 
mit vollen Bezügen in den Ruhestand ver­
setzt.48 

Engelbert Dorninger wurde nach dem 
„Anschluss“ von seiner Dienststelle, in der 
er zwanzig Jahre als Wachkommandant tä­
tig war, in ein anderes Revier versetzt. Da 
gleichzeitig Reichskommissar Bürckel49 

in den Zeitungen verlautbaren ließ, dass 

http:setzt.48
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so genannte Postenjäger, die Vorgesetzte 
verdrängen wollten, sich nicht einbilden 
dürften, diese höheren Posten zu besetzen, 
berichtete Dorninger ihm darüber (ohne 
Namensnennung) und ersuchte um eine 
Untersuchung im Kommissariat Hietzing. 
Dörfler lud Dorninger und neun Kame­
raden vor und erklärte: „Ein Schwein unter 
Euch hat Bürckel einen Brief geschrieben 
und zwar eine Beschwerde, weil angeblich 
illegale Postenjägerei in Hietzing betrie­
ben wird. Dieser Schuft soll vortreten“. 
Dorninger meldete sich nicht, wurde über­
wacht und am 12. Februar 1939 wie die 
neun anderen Kameraden strafweise pen­
sioniert. Er erhielt nur Dreiviertel seiner 
Ruhebezüge.50 

Revierinspektor Richard Jarath wurde 
bereits am 12. März 1938 des Dienstes 
enthoben und am 27. Oktober 1938 aus 
dem Polizeidienst entlassen. Als er des­
halb am 28. Oktober 1938 gemeinsam 
mit seiner Gattin in der Polizeidirektion 
bei Hof rat Michall vorsprach, ver wies 
ihn dieser an Oberst Dörfler, der ihn in 
Gegenwart seiner Gattin mit den Worten 
begrüßte: „Ja, der Herr Jarath, seien Sie 
froh, dass Sie noch leben. Rutschen Sie 
täglich auf den Knien herum und danken 
Sie dem Herrgott, dass Sie mit Rücksicht 
auf Ihr Benehmen den Nationalsozialisten 
gegenüber von diesen nicht erschlagen 
worden sind!“ Als Jarath Einwände ma­
chen wollte, fertigte ihn Dörfler mit den 
Worten ab: „Geh’n Sie nach Hause, was 
kom mt, das werden Sie schon sehen! “ 
Ja rath erh ielt am 26. November 1938 
den Entlassungsschein ausgehändigt. Er 
musste K leidu ng, Möbel und Sch muck 
verk au fen , u m n icht z u verhu nge r n. 
Außerdem wurde ihm sein Siedlungshaus 
genommen und dort eine NSDAP-Dienst­
stelle errichtet. Am 29. März 1940 wurde 
Jaraths Entlassung in eine Zwangspensio­
nierung mit halbem Ruhegenuss umge­
wandelt.51 

Auch Vorgänge im Kommissariat Pra­
ter w u rden Gegenstand des Vol k sge ­
r ichtsprozesses, weil Karl Kolejka z u r 
Zeit des „Anschlusses“ in diesem „von 
Nazis durchseuchten“ Kommissariat als 
Vorstand des Meldungsamtes u nd des 
Passreferates tätig gewesen war und am 
22. Jänner 1946 Anzeige gegen Dörf ler 
und Genossen erstattete. Kolejka war Ende 
November 1938 mit der Hälfte des Ruhe­
genusses in den Ruhestand versetzt wor­
den, wobei der Ruhegenuss 1940 auf Drei­
viertel erhöht wurde. Da im Bescheid eine 
Begründung fehlte, ersuchte er damals bei 
der Reichsstatthalterei um Wiederaufnah­
me des Verfahrens und als er keine Ant­
wort erhielt, wandte er sich am 17. Jänner 
1939 sogar direkt an Heinrich Himmler. 
Es war Dörf ler, der Kolejka unter Um­
gehung des Dienstweges bei der Reichs­
statthalterei angezeigt hatte, da er Juden 
gegenüber Ariern bevorzugen und Partei­
mitgliedern die Ausstellung von Reise­
pässen verweigern würde, was aber nicht 
der Fall war. Der ihm unterstellte Anton 
Kostylek, der sich offenbar nach dem „An­
schluss“ germanisieren ließ und von da an 
Kirchner hieß, war in der NS-Verbotszeit 
mit Kolejka im selben Amtsraum gesessen 
und hatte sich von den Gesprächen tage-
buchartige Notizen angelegt. Damit diese 
nicht in seiner Wohnung gefunden werden 
konnten, hatte er sie nach Amtsschluss in 
einer Türfüllung im Amtsraum versteckt. 
Gleich nach dem „Anschluss“ hatte sich 
Kostylek in die SS-Uniform geworfen, die 
Schriftstücke aus der Türfüllung geholt 
und der Polizeidirektion vorgelegt. 

Dörf ler hatte damals im Prater eine 
fliegende Kommission aus illegalen Poli­
zeibeamten eingesetzt, die Beschwerden 
gegen Vorgesetzte sammelte und ihm zur 
Verfügung stellte. Er sprach nämlich da­
von, dass zuvor im Prater eine reine Inqui­
sition eingerichtet gewesen sei, die Nazis 
auf brutalste Weise misshandelt hätte! 
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Mitte April 1938 kam es im Kommissa­
riat Prater zu schrecklichen Vorfällen. Drei 
SA-Leute veranlassten die Verhaftung eines 
in der Nähe wohnenden Juden. Diesem 
wurden beide Arme auf den Rücken ge­
dreht und als er von den SA-Leuten hoch­
gehoben wurde, schrie er vor Schmerz. 
So er pressten die SA-Leute die Adresse 
seines Verstecks, nahmen das Vermögen 
des Juden in der Höhe von rund 30.000 
bis 35.000 Schilling an sich und steckten 
ihn in den Ar rest. Kostylek und einige 
andere Polizeibeamte beteiligten sich an 
den Misshandlungen, die Kolejka zufällig 
mit eigenen Augen sah. Ein anderes Mal 
mussten Juden im Hof her um k r iechen 
und wenn jemand den Befehlen nicht so­
fort Folge leistete, schlug ein in der Mitte 
stehender SA-Mann mit einer Hundspeit­
sche auf das Opfer ein. Abends wurden die 
Juden von Wachmannschaften und von in 
die Arrestzellen vorgelassenen SA-Män­
nern aufs schwerste misshandelt.52 

Die meisten von Kolejka angezeigten 
Polizeibeamten, die Augen- und /oder 
Ohrenzeugen gewesen waren, gaben nach 
Kriegsende vor dem Volksgericht an, nie 
etwas davon gehör t zu haben, dass Ju­
den im Kommissariat Prater schikaniert 
oder misshandelt worden waren. Ein Po­
lizeirat erinnerte sich lediglich, dass am 
10. November 1938 Juden auf Lastwagen 
in das Kommissariat Prater geführt wur­
den und dort auf Anordnung von SS-Leu­
ten im Kreis herumlaufen, sich hinlegen 
sowie hüpfen mussten und anderes mehr.53 

In der Anklageschrift vom 27. Jänner 
1947 wurden Dörf ler die geschilderten 
Geschehnisse vorgeworfen. Robert Dörfler 
verstarb jedoch bereits wenige Monate spä­
ter, am 20. Juni 1947, vermutlich an Herz­
lähmung im Gefangenenhausspital des 
Landesgerichtes für Strafsachen Wien.54 

b) gegen Johann Nader 
Johan n Nader war sicher kein „lupen­

reiner“ Nationalsozialist. Nach eigener 
Angabe war er im August 1932 der NSDAP 
beigetreten. Nach dem Verbot der Partei 
habe er keine Mitgliedsbeiträge mehr be­
zahlt, „weil niemand zum Einkassieren ge­
kommen war“. Im November 1937 habe er 
seinen Neueintritt angemeldet und Mitte 
1938 eine provisorische Mitgliedskarte 
sowie 1940 oder 1941 das endgültige Mit­
gliedsbuch erhalten. Am 5. Mai 1939 sei 
ihm, ohne angesucht zu haben, auf Grund 
seines Dienstgrades als Bezirksinspektor 
der Titel eines SS-Untersturmführers ver­
liehen worden. Er habe sich trotz mehr­
maliger Aufforderungen nie in der Partei 
betätigt und sich immer mit K rankheit 
entschuldigen können und auch in der SS 
keinerlei Funktion ausgeübt. 

Im April oder Mai 1938 wurde er als 
Schriftführer und Beisitzer in die Unter­
suchungskommission unter Dörfler beru­
fen. Die nach der Geschäftsordnung vorge­
sehene Beratung und Abstimmung bei den 
einzubringenden Anträgen habe es unter 
Dörfler nicht gegeben, da sich dieser nicht 
dreinreden ließ und alles selbst erledigte. 
Von August bis Dezember 1938 führ te 
Nader eigenständig die Untersuchungen 
in Hietzing durch. Da er nach Beendigung 
dieser Arbeit einfach zu Hause blieb und 
acht Monate lang den vollen Gehalt be­
zog, zeigte ihn Revierinspektor Lanzers­
dorfer anonym beim Obersten Chef der 
Deutschen Polizei und Reichsführer SS, 
Heinrich Himmler, an. Nader hingegen 
behauptete, dass er unmittelbar nach der 
Kommissionsarbeit einige Wochen lang 
Polizeidienst gemacht, dann aber einen 
Ner ven z usam menbr uch erlit ten habe. 
Er w u rde nach einer Untersuchung im 
Staatskrankenhaus Berlin am 31. Juli 1941 
wegen Nerven- und Herzmuskelschwäche 
in den Ruhestand versetzt, sei jedoch acht 
Monate lang nicht in der Krankenliste auf­
geschienen, weil sein Privatarzt vergessen 
hatte, die Krankmeldung weiterzugeben. 

http:misshandelt.52
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Gleichzeitig trat er aus der SS aus und 
legte bei seiner SS-Dienststelle den Titel 
eines SS-Untersturmführers zurück!55 

Auch der schon in Teil 1 erwähnte Oberst­
leutnant Gamohn belastete Nader schwer 
und behauptete – ohne Namen zu nen­
nen, womit kein Straftatbestand zu ermit­
teln war –, Nader habe in vielen Fällen 
Abteilungsangehörige beeinflusst, um sie 
zu Aussagen vor der Kommission gegen 
andere politisch belastete Kameraden und 
Vorgesetzte zu bewegen. Dagegen legte 
Nader dem Volksgericht die Liste jener 38 
Sicherheitswachebeamten der Abteilung 
Hietzing zur Einvernahme vor, die sich 
vor ihm wegen ihres seinerzeitigen Ver­
haltens vor der Kommission verantworten 
mussten und von denen mehrere Entlas­
sene durch seine Initiative wieder in den 
Dienst rückübernommen wurden.56 

Im Volksgerichtsprozess bat Nader um 
die Einver nahme von zehn Entlastungs­
zeugen, von denen vier tatsächlich gehört 
wurden, darunter der von Widerstands­
kämpfer Carl Szokoll zum Wiederauf bau 
der Sicherheitswache vorgesehene Ober­
leutnant Dr. Heinrich Hüttl. Dieser kam 
Ende September 1938, nach fünf Mona­
ten, mit der ersten Par tie Öster reicher 
aus Dachau zurück und wurde im Früh­
jahr 1939 mit den halben Bezügen in den 
Ruhestand versetzt. Hüttl war nach Naders 
Angabe schwer belastet und wurde von 
ihm „reingewaschen“. Dr. Hüttl bestätigte 
als Entlastungszeuge, dass Nader sich aus­
gesprochen objektiv verhalten und durch 
Aktenstudium aufgeklärt hatte, dass nicht, 
wie behauptet wurde, auf Hüttls Veran­
lassung hin Gottesdienste in der Polizei-
schule Wien eingeführt worden waren, 
sondern Polizeipräsident Schober selbst 
diese Verfügung getroffen hatte.57 

Die Anklage warf Nader vor, als ein 
kampfer probter Nationalsozialist in die 
Untersuchungskommission bestellt wor­
den zu sein und gegenüber ehemaligen 

Polizeikollegen besonders schimpf liche 
Handlungen begangen zu haben,58 worauf 
er zu sieben Jahren schweren Kerkers, ver­
schärft durch ein vierteljährliches, hartes 
Lager u nd z um Ersatz der Kosten des 
Strafverfahrens und Strafvollzuges verur­
teilt wurde.59 

In einem Gesuch vom 12. Mai 1949 
stellte Nader fest, dass er ohne Zutun und 
ohne jemals der SS angehört zu haben, am 
5. Mai 1939 entsprechend seinem Dienst­
rang bei der Polizei als Leutnant mit dem 
Rang eines SS-Untersturmführers über­
führt worden sei60 und dieser Vorgang, 
wie inzwischen zahlreiche Volksgerichts­
prozesse ergeben hätten, üblich gewesen 
sei und nicht mit der Zugehörigkeit zur 
eigentlichen Waffen-SS gleichgestellt 
werden dürfe. Der Bundespräsident sah 
ihm darauf am 21. Juli 1949 den Rest der 
siebenjährigen Kerkerstrafe unter Festset­
zung einer Probezeit von fünf Jahren be­
dingt und am 11. November 1950 den Rest 
der Kerkerstrafe endgültig nach.61 

Nader wandte sich in weiterer Folge an 
die Beschwerdekommission und wies auf 
die schon zuvor beschriebene Vorladung 
vieler Polizeibeamter in die Polizeidirek­
tion hin, wo er ein ihm vorgelegtes SS-
Aufnahmeformular unterschrieb und wo­
rauf hin er r ückdatiert mit 1. November 
1937 in die SS aufgenommen wurde. Die 
Beschwerdekommission sah den geschil­
derten Vorgang in Hinblick auf die dama­
ligen Zeitverhältnisse tatsächlich als einen 
direk ten Zwang an, folg te jedoch hin­
sichtlich der Verurteilung nach den §§ 10 
und 11 Verbotsgesetz (VG) 1945 nicht der 
Meinung Naders.62 Als in einem Antrag 
vom 20. September 1951 hingegen einige 
Zeugen bestätigten, dass es sich bei Naders 
Tätigkeit im Rahmen der Untersuchungs­
kom m ission u m eine rei n d ienstliche 
Tätigkeit handelte, die nicht in Verbindung 
mit der Betätigung für die NSDAP erfolgt 
sein konnte, sodass sie nicht als Qualifi­
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kation nach § 11 VG angenommen werden 
konnte, und als der Zeuge Johann Hoi auch 
die Rückdatierung der Mitgliedschaft in 
der Partei bestätigte, fiel der Tatbestand 
nach § 11 VG weg. Dem Wiederaufnahme­
antrag wurde daher Folge gegeben und das 
Urteil aufgehoben.63 Am 23. April 1952 
wurde das Verfahren gegen Johann Nader 
zur Gänze eingestellt.64 

c) gegen Anton Landsteiner 
Gegen Anton Landsteiner, den Untersu­
chungsführer in der Untersuchungskom­
mission für die Mannschaftsdienstgrade 
der Polizei, lag nur eine einzige Beschwerde 
vor. Rittmeister Lux, der Wachkomman­
dant der Sicherheitswache im 5. Bezirk, 
hatte der Polizeidirektion am 19. Juni 1946 
einen aufgefundenen Personalbogen von 
Anton Landsteiner überbracht, aus dem 
hervorging, dass Landsteiner seit 1. Mai 
1938 Mitglied der NSDAP und seit 1. Mai 
1939 Mitglied der SS im Rang eines SS-
Untersturmführers gewesen war und seit 
1. September 1933 f inanzielle Beiträge 
geleistet hatte. Landsteiner w urde am 
9. Juli 1946 angezeigt65, weil er bei der Re­
gistrierung lediglich angegeben hatte, von 
1938 bis 1942 NSDAP-Anwärter gewesen 
zu sein, da er nicht gewusst hatte, ob er 
NSDAP-Mitglied und SS-Mitglied war 
und man ihm dor t geraten habe, Partei­
anwärter hinzuschreiben, „da man schon 
drauf kommen werde, was richtig sei“. 

Landsteiner hatte nach Beendigung der 
Volksschule als Knecht gearbeitet, war 
von 1902 bis 1905 beim Militär und trat 
am 19. Oktober 1905 bei der Sicherheits­
wache ein. Er war Anhänger des frühe­
ren Polizeipräsidenten Schober66 und der 
festen Überzeugung, dass sich durch den 
„Anschluss“ die wirtschaftliche Lage in 
Österreich verbessern werde. 

Bei der Ver nehmung erklär te Land­
steiner, dass er sich vor dem Verbot der 
NSDAP in keiner Weise für diese betätigt 

und während der Verbotszeit nur kleine 
Spenden geleistet hätte. Er wäre, so Land­
steiner, mit vielen anderen Kameraden am 
3. Mai 1938 in die Polizeikaserne in die 
Postgasse gerufen worden, um ein Ansu­
chen zur Aufnahme in die NSDAP zu stel­
len. Nachdem er keinerlei Verdienste in der 
Verbotszeit aufzuweisen hatte, gab ihm 
der Sprengelleiter der Sicherheitswache, 
Franz Mayer, den Rat, hineinzuschreiben, 
dass er Nationalsozialisten vor bevorste­
henden Hausdurchsuchungen gewarnt und 
bereits verhafteten Nationalsozialisten zu 
Sprecherlaubnissen verholfen hät te, da 
sich Mayer die Angaben dann schon mit 
Dr. Wächter67 ausmachen würde. Diese 
Angaben, die auch zur Anklage geführt 
hatten, waren falsch, da es sich um Auf­
gaben der Kriminalpolizei und nicht der 
Sicherheitswache handelte. 

Im Mai 1939 wurde Landsteiner jeden­
falls verständigt, dass er kor porativ in 
die SS überführt wurde und auf Grund 
seiner Polizeicharge den Titel SS-Unter­
stur mführer erhielt. Er habe, so Land­
steiner, aber nie eine Tätigkeit in der SS 
ausgeübt. Vielmehr war er im Jahr 1938 
der älteste Kontrollinspektor in Wien und 
Landsteiner glaubte, dass er deshalb in 
die Untersuchungskommission entsandt 
wurde. Er gab, wie auch Nader, an, dass 
die Kommissionsarbeit von Dörfler ent­
schieden wurde, dessen Meinung sich in 
99 % der Fälle auch der politische Parteien­
vertreter angeschlossen hatte.68 

Rittmeister Karl Lux wurde dagegen 
am 29. November 1938 fristlos entlassen, 
wobei seine Frau einen vorübergehenden 
Unterhaltsbeitrag in halber Pensionshöhe 
erhielt.69 Er war im Laufe der Erhebungen 
der Untersuchungskommission von Land­
steiner einige Male befragt worden, der 
aber Entlastungszeugen nicht einvernahm 
und Beweisanträge als unerheblich abtat. 
Lux war zur Last gelegt worden, dass er 
1922 (!) der Meinung war, dass jene russi­
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schen Bauern zu Recht als Saboteure auf­
gehängt worden waren, die laut Meldung 
der Tageszeit u ng „Abend“70 ger iebenes 
Glas unter das abgelieferte Mehl gemischt 
hat ten. Diese Bemerk u ng war von der 
Kommission als kommunistische Einstel­
lung gewertet worden, da sie das rigorose 
Vorgehen der kom mu nistischen Regie­
r u ng guthieß. Landsteiner war bei den 
Vernehmungen zu Lux nicht gehässig ge­
wesen und machte den Eindruck als stünde 
er selbst unter Druck, da die anderen drei 
Beisitzer als besonders radikale National­
sozialisten bekannt waren.71 

Kollegen sprachen davon, dass Land­
steiner von Mayer angeordnete Maßnah­
men gegen Nazigegner nicht genau befolgte 
und hemmend wirkte.72 Ein Bezirksinspek­
tor behauptete, dass Landsteiner bei seiner 
Einvernahme mitfühlend gewesen war und 
er es ihm verdanke, nicht fristlos entlassen, 
sondern nur pensioniert worden zu sein.73 

Landsteiner wurde letztlich der Illegali­
tät für schuldig befunden, jedoch von der 
A nklage, bei der Regist rier u ng unvoll­
ständige und unrichtige Angaben gemacht 
z u haben, f reigesprochen. Er w urde z u 
einem Jahr schweren Kerker, verschärft 
durch ein hartes Lager vierteljährlich, zum 
Ver mögensver fall u nd z u m Ersatz der 
Kosten des Strafverfahrens und Strafvoll­
zuges verurteilt,74 verbüßte die einjährige 
Haftstrafe und wurde am 28. Juni 1947 auf 
freien Fuß gesetzt.75 

Da Landsteiner kein weiteres Einkommen 
hatte, stellte die Tatsache, dass mit Verbü­
ßung der Haftstrafe die Rechtsfolgen auf­
hör ten, verlorengegangene Ruhegenuss-
a nspr üche d avon aber n icht bet roffen 
waren und auch nicht im Rah men eines 
G nadenak tes wiederhergestellt werden 
konnten, ein besonderes Problem dar. So 
erhielt Landsteiner lediglich einen monat­
lichen Unterhaltsbeitrag von 150 Schilling 
und war laut eigener Angabe gezwungen, 
um seinen Lebensunterhalt zu betteln.76 

Dem A ntrag bei der Beschwerdekom­
mission, nur als minderbelastet zu gelten, 
da er der SS nicht f reiwillig beigetreten 
war, wurde teilweise stattgegeben, sodass 
die Registrierung als SS-Angehöriger ent­
fiel. Nachdem – auf Antrag seiner Witwe – 
der inzwischen verstorbene Landsteiner 
als mi nderbelastet z u regist r ieren wa r, 
stellte die Witwe den Antrag auf Wieder­
aufnahme des Verfahrens, weil ihr Gatte 
damit nicht dem § 10 Abs. 1 VG 1947 un­
terlag und zudem drei Zeugen bestätigten, 
dass er erst ab 1. Mai 1938 der NSDAP 
angehört hatte, sich in der Verbotszeit nie 
illegal betätigt hatte und nur gezwunge­
nermaßen in die SS eingegliedert wurde.77 

Das Volksgericht hob am 19. Mai 1952 
das Urteil vom 28. April 1947 auf, sodass 
das Verfahren in den Stand der Vorunter­
suchung zur ücktrat. In der Begr ündung 
wurde darauf verwiesen, dass der Oberste 
G e r icht s hof i n z a h l r eiche n E nt s che i-
dungen erklärt hatte, dass § 11 VG kein 
For malt atbest and sei, wom it auch der 
Vorsatz des Täters vorliegen musste, der 
jedoch wiederum bei einer Zuerkennung 
des SS-Dienstranges in Angleichung an 
den Polizeidienstrang nicht gegeben war.78 

d. SchluSSWort 
Die nationalsozialistische Machtergreifung 
1938 brachte die österreichischen Beamten 
in die missliche Lage, per Gesetz verpflich­
tet zu sein, jederzeit r ück haltlos für den 
nationalsozialistischen Staat eintreten zu 
müssen. Wiener Polizeibeamte, gegen die 
Anzeigen wegen ihres Verhaltens vor dem 
„Anschluss“ vorlagen, wurden von frag-
w ü rdigen Untersuchungskom missionen 
überprüft, inwieweit sie gegen Nationalso­
zialisten vorgegangen waren und gegebe­
nenfalls gemaßregelt, obwohl ihnen keine 
Übertretung der damals geltenden Gesetze 
nachgewiesen werden konnte. 

Die nach K riegsende festgenommenen 
Mitglieder der Untersuchungskommissionen 

105 

http:wurde.77
http:betteln.76
http:gesetzt.75
http:wirkte.72
http:waren.71


-SIAK JOURNAL . 2/2019

  

     
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

106 

wurden in Volksgerichtsprozessen abge­
urteilt. Gesetzesbedingt wurde besonders 
auf das Erforder nis der Mitgliedschaf t 
in der NSDAP und SS abgestellt, obwohl 
Wiener Polizeibeamte dazu angehalten 
worden waren, diesen Organisationen 
beizutreten. Es soll auch nicht unerwähnt 
bleiben, dass die Verurteilten für die na­

1 Marschall 1987, 34–37; Rigele 2010, 7.
 
2 § 4 der Verordnung zur Neuordnung des öster­

reichischen Berufsbeamtentums (Berufsbeamten­

verordnung, BBV) vom 31.05.1938.
 
3 Wiener Stadt- und Landesarchiv, Volksgericht,
 

A1-Vg Vr-Strafakt (in der Folge VG) 5394/46,
 

fol. 5, 27–30.
 
4 VG 5394/46, fol. 155–157.
 
5 VG 5394/46, fol. 236.
 
6 War in Berlin im Referat für österreichische
 

Angelegenheiten im Bundesinnenministerium als
 

Oberkommissär tätig (siehe Schembor 2019).
 
7 VG 5394/46, fol. 298 f.
 
8 VG 5394/46, fol. 59a, 75 f.
 
9 VG 5394/46, fol. 133 f, 211 f.
 
10 VG 5394/46, fol. 81–88, 287–302.
 
11 Im Original VG 5394/46, fol. 293, steht fälsch­

lich 1945.
 
12 Das Internierungslager („Anhaltelager“)
 

der Staatspolizei für ehemalige Nationalsozia­

listen in Wien XII., Tivoligasse 8, musste am
 

27.11.1945 geräumt und der britischen Militär­

regierung für die Verwahrung von Häftlingen
 

aus der britischen Zone bereitgestellt werden
 

(vgl. Steinwender 1992, 302 f).
 
13 VG 5394/46, fol. 89–99, 136 f, 145–151.
 
14 VG 5394/46, fol. 247, VG 1747/45, fol. 27, 93.
 
15 VG 5394/46, fol. 305–311.
 
16 VG 5394/46, fol. 37 f.
 
17 VG 1747/45, fol. 10.
 
18 VG 1747/45, fol. 72–76.
 
19 VG 1747/45, fol. 68.
 
20 Laut Urteilsbegründung in VG 1747/45, fol. 107.
 

tionalsozialistische Gleichschaltung der 
Polizeibeamten zwar mit-, aber nicht end­
verantwortlich waren. 

Die Volksgerichtsprozesse waren letzt­
lich nur sehr bedingt in der Lage, bei den 
Geschädigten und Beschuldigten für ein 
ausreichendes Maß an Gerechtigkeit zu 
sorgen. 

21 Bei der Vernehmung vom 05.09.1945 sprach
 

Zimmermann von fünfviertel Stunden.
 
22 VG 1747/45, fol. 26. Er leitete vom 15.06.1948 


bis Oktober 1955 das Bezirkspolizeikommissa­

riat Währing (Bezirksmuseum Währing, Ktn.
 

Polizei).
 
23 VG 1747/45, fol. 62.
 
24 VG 1747/45, fol. 63, 93 f.
 
25 VG 1747/45, fol. 29.
 
26 VG 1747/45, fol. 94.
 
27 VG 1747/45, fol. 80 f.
 
28 VG 1747/45, fol. 105–110, 143.
 
29 VG 1747/45, fol. 157–161.
 
30 VG 1747/45, fol. 173–177, 191.
 
31 VG 1747/45, fol. 247.
 
32 VG 1747/45, fol. 261.
 
33 VG 4542/45, fol. 71 f, 97 f.
 
34 Dr. Otto Steinhäusl war am 13.03.1938 mit
 

der kommissarischen Leitung der Wiener Poli­

zeidirektion betraut worden. Es war aber höchst­

wahrscheinlich, wie auch aus dem Begleitschrei­

ben des Generalinspektorats vom 12.07.1946
 

hervorgeht, Dr. Leo Gotzmann gemeint.
 
35 VG 4542/45, fol. 68 f, 125–127.
 
36 VG 4542/45, fol. 108, 118.
 
37 VG 4542/45, fol. 6.
 
38 Dr. Michael Stern (1897–1989), Jude, war ab
 

29.12.1938 einer von dreißig „Rechtskonsulen­

ten für nichtarische Klienten“, ab 1945 führen­

der Strafverteidiger.
 
39 VG 4542/45, fol. 7, 71 f, 93.
 
40 VG 4542/45, Anklageschrift vom 27.01.1947, 1 f.
 
41 Schembor 2019.
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42 VG 4542/45, fol. 63.
 
43 VG 4542/45, fol. 71 f, 137.
 
44 VG 4542/45, fol. 30, 97 f.
 
45 VG 4542/45, fol. 138, 153 f, Meldung vom
 

27.07.1946.
 
46 VG 4542/45, fol. 25, 103.
 
47 VG 4542/45, fol. 26.
 
48 VG 4542/45, fol. 27 f, 102.
 
49 Josef Bürckel (1895–1944), 1938/39 Reichs­

kommissar für die Wiedervereinigung Öster­

reichs mit dem Deutschen Reich, ab März 1939
 

Reichsstatthalter und Gauleiter von Wien.
 
50 VG 4542/45, fol. 29, 95.
 
51 VG 1747/45, fol. 24 f, VG 4542/45, fol. 147,
 

162 f.
 
52 Ob damit die Ereignisse vom 10.11.1938 ge­

meint waren, geht aus den Aussagen nicht her­

vor.
 
53 VG 4542/45, fol. 86, 141.
 
54 VG 4542/45, fol. 169.
 
55 VG 90/52, fol. 16–19, 101–110.
 
56 VG 90/52, fol. 55, 99.
 
57 VG 90/52, fol. 52 f.
 
58 VG 90/52, fol. 76 f.
 
59 VG 90/52, Urteil vom 15.11.1946.
 
60 Nader hatte den Rang eines Bezirksinspektors
 

bei der Wiener Polizei inne, der dem Leutnants­

rang bei der deutschen Polizei entsprach.
 
61 VG 90/52, fol. 189–195, 207, 253.
 
62 Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der
 

Republik, Bundesministerium für Inneres, Be­

schwerdekommission, BK 1040/50.
 
63 VG 90/52, fol. 295–298, Beschluss vom
 

21.03.1952.
 
64 VG 90/52, fol. 328.
 
65 VG156/52, fol. 5 f, 17.
 
66 Johann Schober (1874–1932), ab 1898 bei der 


Wiener Polizei, von 1918 bis 1932 Polizeipräsi­

dent von Wien, 1921/22 Bundeskanzler, 1929/30
 

Vizekanzler und Außenminister.
 
67 Dr. Otto Gustav Wächter (1901–1949), von
 

24.05.1938 bis 30.04.1939 als Staatskommissar
 

für Reichsminister Seyß-Inquart tätig, floh nach
 

Kriegsende und lebte unter falschem Namen im
 

Vatikan.
 
68 VG 156/52, fol. 19–21, 35–37, 125–129.
 
69 VG 4542/45, fol. 142, 160.
 
70 Österreichische Tageszeitung sozialdemokra­

tisch-kommunistischer Tendenz mit aggressivem
 

Enthüllungsjournalismus, am 16.02.1934 einge­

stellt.
 
71 VG 156/52, fol. 81 f.
 
72 VG 156/52, fol. 93 f.
 
73 VG 156/52, fol. 95 f.
 
74 VG 156/52, fol. 133–137, Urteil vom 13.05.1947.
 
75 VG 156/52, fol. 145.
 
76 VG 156/52, fol. 155, 181–183.
 
77 VG 156/52, fol. 187–198.
 
78 VG 156/52, fol. 3–4, 198–203.
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